
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 13 (1897)

Heft: 6

Artikel: Von einem interessanten Rechtsfall

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578953

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578953
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


fir. 6 3Enftrierte fdjtsetserifcJie §anbfflcs3te=3tttBug -Organ fût bit offtjiellen SBubltfationen be« S (tracts. ©eraetbcBereteî) 113

$ott etilem itttereffauten 9ietfjt§faU

berietet man bem „Skierl.": SlnfangS Slupft lebten SfabreS
brannte bie „ 3Ji ed&anifcfte SBebereiSadjen" ab;
in Söegug auf ben SBarenourrat unb bie SJtafcbinen Der»

einbarte fid) ber Sferfidjerte mit ber SkrficberungSgefetticbafr,
roeld)e ohne meitereS ^iefiir eine hohe Summe auSbesablte.
3n 99eg«g auf baS gabiifgebäube aber entfiaub folgenbe
Ôifferens: Stacfj ber SIbfdkbnng p'.te bie SSerfid&erungSge=

fettfdjaft eimaS über 100,000 fjfr. für bas ©ebäube aus»
bejailen fatten, fte erhielt aber eon einem (ober mehreren
SSaumeiftern Offerten, meldje für eine meit aeringere Summe
ben Sau gans neu aufbauen motten. Scan erftärte bie

©efeflfdjaft, fie mache eon ber S3eftimmung ber police
©ehrauch, nacö melcher fi\ ftatt bie SkrfichtrungSfumme in
bar anSsubesahlen, bag Stecht babe, ben Sau mteber I>ersu=

ftellen. 9tuu behauptet aber bie „Sftedjanifche SBebiret",
bag fcf)mt)5erifd)e ©efefc febe Dor, bafe ber ©ranbbefdiäbigte
bar begaßlt merben müffe uns bie Sßotice gelte atfo in biefem
Sknfte nidjtS, meil fie im SBioerfprucbe mit bem ©efefee

ftehe. Oie S3erfi<herung§gefellf<baft bagegen madjt gettenb,
bas ©efefe fage nichts Don SSarga^Iung, fetje im ©egenteil
oor, bafe ein SBteberaufbau Dom SSerfidjerlen beabfidjttgt
merbe, er fönne fid) alfo auch bafür in ber (ßolfce aus»

fprecheu; er fomme aber auch nicht su Schaben, menn er

für ein alteS ©ebäube ein neues erhalte.
* **

SBir erhalten Don ber OireEtion ber Sftecfj. SBeberei in
Sachen folgenbe DerbcnEenSmerie Scrrefponbens:

3n Stir. 17 3brer „OcEtibgeitung" bringen Sie eine

dtottj beS „2SaterIanb" betr. etnen 3t.d)téfatt gtüifchen ber

SRedj. SBeberet Sachen unb bem SJerfidjerer, franjöfifchen
„Sßhönij" in IßatiS, pr Kenntnis ber Sefer Shteê SlatteS.
Obfchon eS unS miberftrebt, eine Sadj?, metche Dor ©ericht
anhängig ift, bor bie Deffenilidjfeit p giehen, muffen mir <

Sie bitten, auch ber (Gegenpartei eine ©rgänpng beS gatteS

p gejfatten.
3u bemerfen ift, bafi bsr Sktficberer fich üon einem-

(ober mehreren) Skumeifter eine Offerte machen liefe, um
bamit auf ben SSerftdjerien einen Orucf auSpübeu, refp.
abpmarfteu ; erft als bie Sited). SBeberei Sachen bie Sinnahme
ber angebotenen feijr rebujierten Summe Dermeigerte
unb auf ©.tichtung ber gefegt ich ermittelten Schaben»
fumme befiunb, (teilte fid) ber „Sßfjikil" auf ben Stanbpunft
beS Setbftbauenê. Sntercffmt hiebet ift, bafe ber Skrfidjerer
bas ©ebäuae gans in feiner frühern Sßerfaffung unb in ben

gleichen Oimenfionen miebererftetten möchte, mährend
pfolge eibg. 2krfd)riften nicht mebr fo gebaut merben barf.
Oie S'läne für ffabrifbauten muffen nach ber gabrifgefefe»
gebung pr ©enehmigung Dargelegt merben. ferner ift su
miffen, bafe nach bem Dom SknbeSrat aufgeftettten nnb
Don unferer Shgierung ccc ptierten Sfa- Dorfchriften (Stormen)
bet einer Stubaute gans anbere, beoeutenb gröfeere, b. h-

höhere 3taumoerf)ättniffe sur Särimenbung Eommen muffen.
SBenn es alfo bem ISerftdjerer geftattet mürbe, bie fÇabrif
in ihren frühem Staumoerhäliniffen mieber hersufteüen, mürbe
bie SN. SB. S ein ©ebäube erhalten, melcheS fie nach bem
©tfcfc nicht benufeen barf. Umgefefert muff ber SSer®

fieberte, menu er felbft baut, blefen Sßorfchriften gufolge fich
gleichfalls gröbere Soften auferlegen.

U.berbteS fann eS für ein inbuftrielleS linternehmen
nicht gleichgültig fein, ob basfelbe bei einer (Neueinrichtung
fich ben Slnforberungen ber SNeugeit arrg"paffen Dermag ober
ob eS fich smtngen Iaffen mufe, in bie alten, nicht mehr
geitgemefeen Sßerhältniffe neuerbingS einjutreten. SBir fefeen
ben Salt, ber ©tgentümer motte eine gans anbere Snbufirie»
branche als bie frühere einrichten, barf ihm bann bie SSer=

ficherungSgefellfchaft ohne SBiberfpcudj ein ©ebäube für eine
SBeberei aufstellen? Oier menn ber Skfifeer s®ar mieber
eine SBeberei, aber ftatt eines raehrftödigen ©ebäubeS einen
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Von einem interessanten Rechtsfall
berichtet man dem „Vaterl.": Anfangs August letzten Jahres
brannte die „Mechanische Weberei Lachen" ab;
in Bezug auf den Warenvorrat und die Maschinen ver-
etnbarte sich der Versicherte mit der Versicherungsgesellschaft,
welche ohne weiteres hiesür eine hohe Summe ausbezahlte.

In Bezug auf das Fabrikgebäude aber entstand folgende
Differenz: Nach der Abschätzung hätte die Versicherungsge-
sellschaft etwas über IvsiMtl Fr. für das Gebäude aus-
bezahlen sollen, sie erhielt aber von einem (oder mehreren?)
Baumeistern Offerten, welche für eine weit geringere Summe
den Bau ganz neu aufbauen wollen. Nan erklärte die

Gesellschaft, sie mache von der Bestimmung der Police
Gebrauch, nach welcher si-, statt die Versicherungssumme in
bar auszubezahlen, das Recht habe, den Bau wieder herzu-
stellen. Nun behauptet aber die „Mechanische Web ret",
das schwyzerische Gesetz sehe vor, daß der Brandbeschädigte
bar bezahlt werden müsse und die Police gelte also in diesem

Punkte nichts, weil sie im Widerspruche Mit dem Gesetze

siehe. Die Versicherungsgesellschaft dagegen macht geltend,
das Gesetz sage nichts von Barzahlung, sehe im Gegenteil
vor, daß ein Wiederaufbau vom Versicherlen beabsichtigt
werde, er könne sich also auch dafür in der Police aus-
sprechen; er komme aber auch nicht zu Schaden, wenn er

für ein altes Gebäude ein neues erhalte.
» »

H

Wir erhalten von der Direktion der Mech. Weberei in
Lachen folgende verdankensw-rte Korrespondenz:

In Nr. 17 Ihrer „Tixiil-Zeitung" bringen Sie eine

Notiz des „Vaterland" betr. einen R.chtsfall zwischen der

Mech. Weberei Lachen und dem Versicherer, französischen

„Phönix" in Paris, zur Kenntnis der Leser Ihres Blattes.
Obschon es uns widerstrebt, eine Sache, welche vor Gericht
anhängig ist, vor die Oeffentlichkeit zu ziehen, müssen wir -

Sie bitten, auch der Gegenpartei eine Ergänzung des Falles
zu gestatten.

Zu bemerken ist, daß der V-rsicherer sich von einem

(oder mehreren) Baumeister eine Offerte machen ließ, um
damit auf den Versicherten einen Druck auszuüben, resp,

abzumarkten; erst als die Mech. Weberet Lachen die Annahme
der angebotenen sehr reduzierten Summe verweigerte
und auf E.t ichtuug der gesetzlich ermittelten Schaden-
summe bestund, stellte sich der „Phönix" auf den Standpunkt
des Seldsibauens. Interest rnt hiebet ist, daß der Versicherer
das Gebäude ganz in seiner frühern Verfassung und in den

gleichen Dimensionen wiedererstellen möchte, während
zufolge eidg. Vorschriften nicht mebr so gebaut werden darf.
Die Pläne für Fabrikbauten müssen nach der Fabrikgesetz-
gebung zur Genehmigung vorgelegt werden. Ferner ist zu
wissen, daß nach dem vom Bundesrat ausgestellten und
von unserer Regierung acc ptienen Ba Vorschriften (Normen)
bet einer N niante ganz andere, bedeutend größere, d. h.
höhere Rrurr-verhältniffe zur Anwendung kommen müssen.
Wenn es also dem Versicherer gestattet würde, die Fabrik
in ihren frühern Ramnverhälinisien wieder herzustellen, würde
die M. W L ein Gebäude erhalten, welches sie nach dem
Gesetz nicht benutzen darf. Umgekehrt muß der Ver-
sicherte, wenn er selbst baut, diesen Vorschriften zufolge sich

gleicktalls größere Kosten auferlegen.
Ü berdies kann es für ein industrielles Unternehmen

nicht gleichgültig sein, ob dasselbe bei einer Neueinrichtung
sich den Anforderungen der Neuzeit aufpassen vermag oder
ob es sich zwingen lassen muß, in die alten, nicht mehr
zeitgemäßen Verhältnisse neuerdings einzutreten. Wir setzen

den Fall, der Eigentümer wolle eine ganz andere Industrie-
brauche als die frühere einrichten, darf ihm dann die Ver-
stcherungsgesellschaft ohne Widerspruch ein Gebäude für eine

Weberei aufstellen? Oser wenn der Besitzer zwar wieder
eine Weberei, aber statt eines mehrstöckigen Gebäudes einen



3nu|teiette fdjipetzettfilic f>aniunerter»,3eitung (Organ für Me offtjieHeit ißublitationen beS ©(^»eij. ®etoerbeöerettt8) 9lr. 6

©bebbau aufführen mtfl, liegt eS in ber SBiEtür beS Scr»
ftd)ererS, ihn zur Uebemabme eineS irrationeCt tonftruterten
©tabliffementS ju nötigen? Dber nod) ein britter gaE:
roenn Söer^ältniffe berfdjiebener Slrt bie Verlegung eines

burd) Sranb gerftörten ©ebäubeS er^eifd&en, ober ber SBieber»

aufbau überhaupt ntcfjt nötig erfdjeint, ftebt eS in ber

Stacht einer prioaten SerfichernngSgefeEfcbaft, ben Sranb»
befdbäbigten zur Slnnabme eines überftüfftgen ober unprafti(d)en
§aufeS anzuhalten?

2Bir moEen mit Sorftebenbem nur auf baS unnatiirlicfte
ber „5JSööni£=5ßrätentionen" btnmeifen; biegrage, ob berartige
SoI'ce»Sefiimmungen ober bte fantonale ©efeßgebung maß»

gebenb feien, überlaffett mir bem Sßtdjter.

dïeftrote^mîde unb eleftrotfjemifdje
Dîunbî^au.

Sic Sefdjaffung eleïtrifdjer Sîraft für bte Stabt 39cm

ift burd) etnen SertragSentmurf, ber mit ber ©efeflfdjaft
„Siotor" (Sromn, SSoberi u. (Sie.) in Saben feftgefteflt
morben, gefiebert. Sefannttid) ift btefe ©efeflfdjaft als DtedjtS»

nachfolgerin beS urfprünglid)en SonzeffionärS, fgerrn Dberft
ftnbin in Spun, im Sefiße ber Sonpffion für bie Stußbar»
madjung ber Söafferträfte ber ^anber. Son bort aus mürbe
bie ©nergie nad) Sern geliefert, borläufig btejenige Pon

1000 eleftrtfd)en Sßferbeftärfen ober 736 Silomatt, mobei
bie ©emeinbe Sern biefe Sraftmiete aber nad) Sebarf unb
beliebig erhöben lann, unbefebabet beS SegugeS ibreS ©trom»
bebarfeë aus eigenen Slnlagen ober auS ber gelfenau. Ser
SertragSentmurf, ber bon bem bamit beauftragten SIuSfd)uffe
mit ber ©efeüfdjaft „SJtotor" Pereinbart morben, mirb nacb

fßrüfung beSfelben burd^ eine gadjfommtffion bem ©emeinbe»

rate unb bon biefem bem ©tabtrate borplegen fein.

Sie „Slarefdjränne" unterhalb Slartuangen. Son ber

©tation Sangentbai ber ©. (S. S. fübrt eine breite ©taats»
ftraße mit beibfeitigem frottoir nacb bem gura, p ber

Dentinger tlnS unb überfdjreitet bei bem @d)Ioß SlartP'angen
bte Stare.

©ine Stertelftunbe unterhalb biefer Srücfe bilbet bie Stare

©tromfd)neEen. Siefetben betfeen im SolfSmunb ,,©d)ränne"
unb toaren borbem nur ben glößern unb Slbjacenten befannt.

Seim Solte galten bie Slarmanger s ©tromfdjnelten als
ein barmlofeS Saturfdjanfptet, bis einmal ein SJtebgerbunb,

troß tapferer ©egenmebr, in ben fdjäumenben gluten berfanï.
Son ba an batte ber Serner Sauer etnen gehörigen

Etefpett bor ber Slarefdjranne unb mar eS ihm baber batb

begreiflieb, baß biet Sraft in jenen übermütigen Etaturge»
malten fei unb eS fld) nur barum banbeln tönne, biefe

traft tedfpifd) nußbar p machen. lieber baS 2Bte? gaben
bann ©temenS u. £aI8fe (®Ie£trigitâtëfirma in Sertin) bin®

reid)enbe SluStunft.
©ebt man jefct bon DIten am Stareufer abmärtS, leuchtet

einem fd)on bon toeitem baS magtfdje Siebt ber elettrifcben
©entrate entgegen unb eS macht fid) batb baS Saufeben unb

Sraufen ber berabftürpnben SBaffermaffen bemertbar.
Duer über ben gut 100 Steter breiten Slareftuß ift ein

©iaumebr mit 2 pneumatifd) funbierten Sfeitern geführt.
Som Serner Ufer bis auf Vi tu ^^n ©trom hinaus gebaut
ftebt baS ©ebäube. gm ©outerrain bie Surbinen, im ©rb=

gefdjoß bie primären Stmamomafd)tnen unb baS Schaltbrett
für bie traftbertetlung nach ben tnbuftrieHen Sentren
Sangentbai unb Sturgentbai.

Sie Sbnamomafchinen ftnb foId)e ju 750 HP; eS finb
mehrere foldjer Slafdjinen fontiuuierlict) in Setrieb, für
Seleudltung unb Sraftabgabe.

©in langer gabriffanal mar nicht nötig: bie ©trom»
fdineflen finb furz, meifen aber ein ©efäfle oon 1,5 m auf.

SiefeS ©efäEe multipliziert mit ber gemaltigen unb

tonftanten SBaffermaffe, ergibt eine traft, meld)e ftd) bie

Dberaarganer gnbuftrieEen, Slrnolb tünjli an ber ©pi^e,
nid)t entgehen lieben.

Stuf ber ©olotburner ©eite gleitet ein ©treffen glatt
fliefcenben SSafferä; bort ift bie glofegaffe, burch bie gIob=
raeifter trebS mit ©obn unb @n£el fein frachtbelabeneg
glofe nach bem Slargau führt, um bort Sabung unb ©ebiff
ZU beräufeern unb mit leichtem ©epäd, bie ©ilberlinge im
©acE, zurüdzufebren.

Sa§ Unternehmen ber ©Ie£trifd)en ©entrale an ber
Slarefchränne unterhalb Starmangen ift eine Stftien=®efeHfd)aft.
©rünber maren bie Herren Sangerter, tünglt unb
©ugelmann. Seht ift ba§ ©efchäft meiter beräufjert an
etne franzöftfdie ©efetlfd&aft, mit l*/, SUEionen ©emtnn,
helfet es.

©ine eteltrifche Jtäbwnfihine ift fürzlid) einem ©bicagoer
Samens gobn @. Siggar patentiert morben. Siefelbe ift
febr einfach tonftruiert unb lann bermittelft einer galbanifchen
Satterie betrieben merben. Sie Säbel ift bei biefer Slafditne
am unteren ©nbe eines SîagnetterneS befeftigt, melcher bon
einem Ißaar ©olenoiben auf unb ab bemegt mirb. ©in Stotor,
meldier innerhalb beS ©eftefleë angeorbnet ift, treibt bie SßeEe
beS ©djiffdjettS an. Sie ©olenoiben ftnb nach einer 3Jîit=
teilung beS SßatenU unb tecbnifchen SureauS bon SWdjarb
SüberS in ©örtife mit bem Slotor in einen gemeinfamen
©tromîreis eingefchaltet unb tonnen burch einen ©chatter
am ©efteEe in unb außer Sbatigteit gefeßt merben. Surd)
biefe Sonftrutrion finb aEe arbeitenben Setle boEftänbig ein»
gefdjloffen, fo baß ba§ Strbeiten mit biefer Siafchine burch=
aus gefahrlos ift.

Saë Slnbatten eineê ©leltrontoinren bei ))Iö^lic^er
Slbnabnte bet Setaftung leicht zu bemertfteEigen, bezmedt
eine patentierte ©rfinbung beS SelgierS Sieper. Sei ber»

felben gebt ber bei boEer Selaftung beS SiotorS burch einen
Pom Stnterftrom erregten ©lettromagneteu gegen geber» ober
©emidjtSmirfung in ber StrbeitSlage gehaltene Umlaßbebel
bei ptößlicher Slbnabme ber Selaftung infolge Serrainbernng
ber magnetifchen Stnztebnng in eine fol^e ©teflung gurüd,
baß bie gufübrungSleitung unterbrochen unb ber Sinter über
einen tleinen SBiberftanS gefc^Ioffen bleibt, fo baß nach einer
ajtitteilung beS Satent» unb technifdjen SureauS bon Btidjarb
SüberS in ©örliß ber Sinter, zur ©tromerzeugung mirtfam
gemacht, feine lebenbige Sraft aufzehrt.

©in fefer tirûïtifihcê Sßetfabten zum Seftimmen Don
Sfûlaiicnêfetjlern in Sreileiteranlngen ift ueuerbings burch
Satent gefdjäfet morben. SaSfelbe geftattet, ©ebfehlüffe ohne
Stnmenbung oon IfMfbräbten unb m't einer einzigen ©rb=
leitung in ber tontroEftation aufzufuchen. hierzu merben
SEeßgeräte bermenbet, toeldje bie ^Differenz beS im 0=Seiter
ftießenben ©tromeS gegenüber ber Sifferenz ber in ben Slußen»
leitern ßießenben ©tröme ertennen laffen. ©obalb ©rbfdjluß
in einem ber Stußenleiter borhanben ift, bot biefe Sifferenz
einen bon SiuE oerfdjiebenen Söert, ba, menn man nach einer
SDUtteilung beS 5ßatent= unb tecbnifchen SureauS bon DUdjarb
SüberS in ©örlife einen Suntt beS StiitelleiterS in ber
©entrale mit ber ©rbe berbinbet, ber Stüdftrom bon biefem
Stußenleiter teils burch bie ©rbe zur ©entrale oerläuft.

Serfàiekî&eê.
Set ©enteinberot ber ©fabt Sern bat eine Serorb»

nung über bie S au g er ü ft e erlaffen. Sei ber roachfenben

SluSbebnung
'

ber Sautbätigteit unb ber rafdjen ©rfteEung
ber §äuferbauten bat eS fid) nämlich mieberbolt gezeigt, baß
befonbere genaue unb umfaffenbe Sorfdjriften über bie Slb»

fdhrantung ber SaufteBe, bie Seleud)tung berfetben z«r
Sachtzeit, bie ©rfteEung ber Saugerüfte unb bie Sefdjaffen»
beit beS bazu bermenbeten SEJaterialS, bie Stnbringung ber
©erüftlettern unb Saufbrüden unb bie Senüßung ber mech.

Stufzüge unbebingt notmenbtg finb, um UnglüdSfäEe zu ber»
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Shedbau aufführen will, liegt es in der Willkür des Vcr-
ficherers, ihn zur Uebernahme eines irrationell konstruierten
Etablissements zu nötigen? Oder noch ein dritter Fall:
wenn Verhältnisse verschiedener Art die Verlegung eines

durch Brand zerstörten Gebäudes erheischen, oder der Wieder-
aufbau überhaupt nicht nötig erscheint, steht es in der

Macht einer privaten Versicherungsgesellschaft, den Brand-
beschädigten zur Annahme eines überflüssigen oder unpraktischen
Hauses anzuhalten?

Wir wollen mit Vorstehendem nur auf das unnatürliche
der „Phönix-Prätentionen" hinweisen; die Frage, ob derartige
Pol'ce-Bestimmungen oder die kantonale Gesetzgebung maß-
gebend seien, überlassen wir dem Richter.

Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.
Die Beschaffung elektrischer Kraft für die Stadt Bern

ist durch einen Vertragsentwurf, der mit der Gesellschaft

„Motor" (Brown, Boveri u. Cie.) in Baden festgestellt
worden, gesichert. Bekanntlich ist diese Gesellschaft als Rechts-
Nachfolgerin des ursprünglichen Konzessionärs, Herrn Oberst
Rubin in Thun, im Besitze der Konzession für die Nutzbar-
machung der Wasserkräfte der Kander. Von dort aus würde
die Energie nach Bern geliefert, vorläufig diejenige von
1000 elektrischen Pferdestärken oder 736 Kilowatt, wobei
die Gem.inde Bern diese Kraftmiete aber nach Bedarf und
beliebig erhöhen kann, unbeschadet des Bezuges ihres Strom-
bedarfes aus eigenen Anlagen oder aus der Felsenau. Der
Vertragsentwurf, der von dem damit beauftragten Ausschüsse

mit der Gesellschaft „Motor" vereinbart worden, wird nach

Prüfung desselben durch eine Fachkommission dem Gemeinde-
rate und von diesem dem Stadtrate vorzulegen sein.

Die „Aareschränne" unterhalb Aarwangen. Von der

Station Langenthal der S. C. B. führt eine breite Staats-
straße mit beidseitigem Trottoir nach dem Jura, zu der

Oensinger Klus und überschreitet bei dem Schloß Aarwangen
die Aare.

Eine Viertelstunde unterhalb dieser Brücke bildet die Aare
Stromschnellen. Dieselben heißen im Volksmund „Schränkte"
und waren vordem nur den Flößern und Adjacenten bekannt.

Beim Volke galten die Aarwanger - Stromschnellen als
ein harmloses Naturschauspiel, bis einmal ein Metzzerhund,
trotz tapferer Gegenwehr, in den schäumenden Fluten versank.

Von da an hatte der Berner Bauer einen gehörigen
Respekt vor der Aareschränne und war es ihm daher bald

begreiflich, daß viel Kraft in jenen übermütigen Naturge-
walten sei und es sich nur darum handeln könne, diese

Kraft technisch nutzbar zu machen. Ueber das Wie? gaben
dann Siemens u. Halske (Elektrizitätsfirma in Berlin) hin-
reichende Auskunft.

Geht man jetzt von Ölten am Aareufer abwärts, leuchtet
einem schon von weitem das magische Licht der elektrischen

Centrale entgegen und es macht stch bald das Rauschen und

Brausen der herabstürzenden Wassermassen bemerkbar.
Quer über den gut 100 Meter breiten Aarefluß ist ein

Stauwehr mit 2 pneumatisch fundierten Pfeilern geführt.
Vom Berner Ufer bis auf in den Strom hinaus gebaut
steht das Gebäude. Im Souterrain die Turbinen, im Erd-
geschoß die primären Dynamomaschinen und das Schaltbrett
für die Kraftverteilung nach den industriellen Centren
Langenthal und Murgenthal.

Die Dynamomaschinen sind solche zu 750 L?; es sind
mehrere solcher Maschinen kontinuierlich in Betrieb, für
Beleuchtung und Kraflabgabe.

Ein langer Fabrikkanal war nicht nötig: die Strom-
schnellen sind kurz, weisen aber ein Gefälle von 1,5 na auf.

Dieses Gefälle multipliziert mit der gewaltigen und

konstanten Wassermasse, ergibt eine Kraft, welche sich die

Oberaargauer Industriellen, Arnold Künzli an der Spitze,
nicht entgehen ließen.

Auf der Solothurner Seite gleitet ein Streifen glatt
fließenden Waffers; dort ist die Floßgasse, durch die Floß-
meister Krebs mit Sohn und Enkel sein frachtbeladenes
Floß nach dem Aargau führt, um dort Ladung und Schiff
zu veräußern und mit leichtem Gepäck, die Silberlinge im
Sack, zurückzukehren.

Das Unternehmen der Elektrischen Centrale an der
Aareschränne unterhalb Aarwangen ist eine Aktien-Gesellschaft.
Gründer waren die Herren Bangerter, Künzli und
Gugelmann. Jetzt ist das Geschäft weiter veräußert an
eine französische Gesellschaft, mit 1J/z Millionen Gewinn,
heißt es.

Eine elektrische Nähmaschine ist kürzlich einem Chicagoer
Namens John S. Biggar patentiert worden. Dieselbe ist
sehr einfach konstruiert und kann vermittelst einer galvanischen
Batterie betrieben werden. Die Nadel ist bei dieser Maschine
am unteren Ende eines Magnetkernes befestigt, welcher von
einem Paar Solenoiden auf und ab bewegt wird. Ein Motor,
welcher innerhalb des Gestelles angeordnet ist, treibt die Welle
des Schiffchens an. Die Solenoiden find nach einer Mit-
teilung des Patent- und technischen Bureaus von Richard
Lüders in Görlitz mit dem Motor in einen gemeinsamen
Stromkreis eingeschaltet und können durch einen Schalter
am Gestelle in und außer Thätigkeit gesetzt werden. Durch
diese Konstruktion sind alle arbeitenden Teile vollständig ein-
geschlossen, so daß das Arbeiten mit dieser Maschine durch-
aus gefahrlos ist.

Das Anhalten eines Elektromotoren bei plötzlicher
Abnahme der Belastung leicht zu bewerkstelligen, bezweckt
eine patentierte Erfindung des Belgiers Pieper. Bei der-
selben geht der bet voller Belastung des Motors durch einen
vom Ankerstrom erregten Elektromagneten gegen Feder- oder
Gewichtswirkung in der Arbeitslage gehaltene Umlaßhebel
bei plötzlicher Abnahme der Belastung infolge Verminderung
der magnetischen Anziehung in eine solche Stellung zurück,
daß die Zuführungsleitung unterbrochen und der Anker über
einen kleinen Widerstand geschlossen bleibt, so daß nach einer
Mitteilung des Patent- und technischen Bureaus von Richard
Lüders in Görlitz der Anker, zur Stromerzeugung wirksam
gemacht, seine lebendige Kraft aufzehrt.

Ein sehr praktisches Verfahren zum Bestimmen von
Jsolationsfehlern in Dreileiteranlagen ist neuerdings durch
Patent geschützt worden. Dasselbe gestattet, Erdschlüsse ohne
Anwendung von Prüfdrähten und m«t einer einzigen Erd-
lettung in der Kontrollstation aufzusuchen. Hierzu werden
Meßgeräte verwendet, welche die Differenz des im O-Leiter
fließenden Stromes gegenüber der Differenz der in den Außen-
leitern fließenden Ströme erkennen lassen. Sobald Erdschluß
in einem der Außenleiter vorhanden ist, hat diese Differenz
einen von Null verschiedenen Wert, da, wenn man nach einer
Mitteilung des Patent- und technischen Bureaus von Richard
Lüders in Görlitz einen Punkt des Miltelleiters in der
Centrale mit der Erde verbindet, der Rückstrom von diesem

Außenleiter teils durch die Erde zur Centrale verläuft.

Verschiedenes.

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat eine Verord-
nung über die Baugerüste erlassen. Bei der wachsenden

Ausdehnung der Bauthätigkeit und der raschen Erstellung
der Häuserbauten hat es sich nämlich wiederholt gezeigt, daß
besondere genaue und umfassende Vorschriften über die Ab-
schrankung der Baustelle, die Beleuchtung derselben zur
Nachtzeit, die Erstellung der Baugerüste und die Beschaffen-
heit des dazu verwendeten Materials, die Anbringung der
Gerüstleitern und Laufbrücken und die Benützung der mech.

Aufzüge unbedingt notwendig sind, um Unglücksfälle zu ver-
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